
 

Strahlerpatent  
Gemäss Art. 18 des Strahler- und Goldwaschgesetzes der Gemeinde Tujetsch über das 
Strahlen und Goldwaschen gelten ab dem 1. April 2017 folgende Bewilligungsgebühren:  
 
Normale Bewilligung Preis  

a)  Für alle Bürger der Gemeinde und für Schweizer mit Niederlassung  
in der Gemeinde  CHF 200.00 

b) Für alle Bürger des Kantons Graubünden und für Schweizer mit  
Niederlassung im Kanton Graubünden    

 CHF 350.00  
c) Für alle übrigen Schweizer und Ausländer mit Niederlassung  

(Bewilligung C) in der Schweiz  CHF  500.00  
d)  Alle übrigen Ausländer  CHF 1‘000.00  

e) Wochenkarten (Schweizer und Ausländer)  CHF  150.00  

f)  Tageskarten (Schweizer und Ausländer) CHF  30.00 
g) Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in Begleitung  
 Erwachsener erhalten eine Bewilligung   gratis   
 

Zusatzbewilligungen  Preis  
Die Zusatzbewilligung können an Personen mit Niederlassung in der Gemeinde Tujetsch 
erlassen werden.  

g)  Sprengen ohne Verwendung von Bohrmaschinen  CHF  250.00  

h)  Sprengen mit Verwendung von Bohrmaschinen    CHF 500.00  

i)  Für Bohrmaschine        CHF  250.00  

 
Ausserdem für Gemeindebürger, ohne Niederlassung in der Gemeinde Tujetsch  

k)  Sprengen ohne Verwendung von Bohrmaschinen    CHF  500.00  

l)  Sprengen mit Verwendung von Bohrmaschinen  CHF  1‘000.00  

m)  Für Bohrmaschine        CHF  500.00 
  
 

 
 
Goldwaschpatent  
Gemäss Art. 18 des Strahler- und Goldwaschgesetzes der Gemeinde Tujetsch über das 
Strahlen und Goldwaschen gelten ab dem 1. April 2017 folgende Bewilligungsgebühren:  
 
Normale Bewilligung          Preis  

a)  Für alle Bürger der Gemeinde und für Schweizer mit Niederlassung  
in der Gemeinde       CHF  100.00  

b) Für alle Bürger des Kantons Graubünden und für Schweizer mit  
Niederlassung im Kanton Graubünden      CHF  250.00  

c)  Für alle übrigen Schweizer und Ausländer mit Niederlassung  
(Bewilligung C) in der Schweiz      CHF  400.00  

d)  Alle übrigen Ausländer        CHF 600.00  

e) Wochenkarte (Schweizer und Ausländer)    CHF  100.00  

f)        Tageskarten (Schweizer und Ausländer) CHF 20.00 

g) Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in Begleitung  
Erwachsener erhalten eine Bewilligung  gratis  

 
 
 

https://tujetsch.ch/




 Goldwaschkarte 
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Kartenherstellung: Amt für Jagd und Fischerei GR, 01.04.2016

Erlaubte Gewässer vom 1. Mai – 15. September ohne Sonn- und Feiertage 
(1. August, Auffahrt, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt)
Erlaubte Gewässer vom 16. September – 15. Oktober nur für geführte Gruppen 
auch an Sonn- und Feiertagen (Gruppenleiter benötigt eine Bewilligung der Gemeinde Tujetsch)
Schongebiete! Ganzes Jahr Goldwaschverbot!


